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E n t w u r f  

Stand: 14. April 2009 

Vorblatt 
Problem: 
Die Leistungen der gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Einlagensicherung sollen gemäß der Richtlinie 
2009/14/EG erhöht und gemeinschaftsrechtlich vereinheitlicht werden. 
Ziel: 
Umsetzung der Richtline 2009/14/EG. 
Inhalt, Problemlösung: 
Erhöhung bzw. Anpassung der Beträge der Einlagensicherung auf ein europarechtlich vorgesehenes 
Niveau bei den juristischen Personen. Flankierend sollen die Fristen für die Auszahlung der gesicherten 
Einlagen verkürzt werden. 
Alternativen: 
Keine 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
- Finanzielle Auswirkungen: 
Die mit dem Gesetzentwurf allenfalls verbundenen finanziellen Belastungen könnten für den Bund 
beträchtlich sein, sofern Haftungen übernommen werden müssen und schlagend werden. Sie sind 
gegebenenfalls jedoch im Hinblick auf die Stärkung des Vertrauens in den Finanzsektor geboten. Zudem 
wird eine budgetäre Belastung erst durch die konkrete Umsetzung der Maßnahmen erfolgen. 
- Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
-- Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 
Die Erhöhung der Einlagensicherung für juristische Personen kommt insbesondere den österreichischen 
KMU zu Gute. Die Stärkung des Finanzsektors als wichtiger Bestandteil der österreichischen 
Volkswirtschaft wird den Wirtschaftsstandort und die Beschäftigung positiv beeinflussen. 
-- Auswirkungen auf die Verwaltungslasten für Unternehmen : 
Keine. 
-- sonstige wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
Gesicherte rechtliche Rahmenbedingungen fördern das reibungslose Funktionieren des österreichischen 
Kapitalmarktes und das Vertrauen der Öffentlichkeit und führen zu vermehrten Investitionen in diesen 
Markt. Erhöhte Prosperität des Kapitalmarktes führt auf Grund der Wechselwirkung zur Realwirtschaft zu 
positiven Effekten auf den Wirtschaftsstandort Österreich. 
- Auswirkungen in umweltpolitischer Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 
Das Regelungsvorhaben ist nicht klimarelevant. 
- Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
Die Änderungen im vorliegenden Entwurf lassen eine sinnvolle Zuordnung zu Männern und Frauen nicht 
zu. 
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Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Die vorgesehenen Regelungen stehen im Einklang mit der Einlagensicherungsrichtlinie (2009/14/EG). 
Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 
Keine. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 
Durch diesen Entwurf wird die Richtlinie 2009/14/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 11. März 2009 zur Änderung der Richtlinie 94/19/EG über Einlagensicherungssysteme 
im Hinblick auf die Deckungssumme und die Auszahlungsfrist ins nationale Recht umgesetzt. 
Die Leistungen der gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Einlagensicherung sollen erhöht und 
gemeinschaftsrechtlich vereinheitlicht werden, um Wettbewerbsunterschiede zwischen den einzelnen 
Länderregimen zu vermeiden. Dies erfordert entsprechende gesetzliche Neuregelungen bei den 
gesicherten Einlagen der juristischen Personen. Flankierend sollen die Fristen für die Auszahlung der 
gesicherten Einlagen verkürzt werden. 
Soweit im Besonderen Teil der Erläuterungen die Richtlinie 94/19/EG in der Fassung der Richtlinie 
2009/14/EG gemeint ist, wird diese mit RL abgekürzt. 
Kompetenzgrundlage: 
Der vorliegende Entwurf stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 4 und 5 sowie Art. 51 B-VG. 

Besonderer Teil 
Zu § 93 Abs. 3: 
In Abs. 3 Z 3 wird Art. 1 Z 3 lit. i der RL umgesetzt. 
Im Schlussteil des Abs. 3 wird Art. 10 Abs. 1 der RL hinsichtlich der Auszahlungsfristen umgesetzt. 
Diese sind massiv zu reduzieren. Die Auszahlung setzt daneben freilich voraus, dass der Einleger die 
geltend gemachte Forderung auch ausreichend nachgewiesen hat. 
Zu § 93 Abs. 3d Z 2: 
Klärt Abgrenzung der Einlagensicherung von der Anlegerentschädigung bei Gutschriften von 
Wertpapiererträgen auf Bankkonten. Da Einlagen wesensgemäß grundsätzlich verzinslich sind, ist ab 
Gutschrift auf einem entsprechenden Konto die Zurechnung zur Einlagensicherung vorzunehmen.  
Zu § 93 Abs. 4: 
Hiedurch werden die Änderungen in Art. 7 Abs. 1 der RL umgesetzt und zwar hinsichtlich der nicht 
natürlichen Personen. Außerdem wird in Umsetzung von Art. 7 Abs. 4 der Selbstbehalt für die 
Einlagensicherung bei nicht natürlichen Personen abgeschafft. Die Regelungen für die 
Anlegerentschädigung bleiben unangetastet, so auch der 10 %ige Selbstbehalt für Ansprüche aus Gründen 
der Anlegerentschädigung. 
Zu § 93 Abs. 5 Z 7: 
Klärt, dass eigenes Vermögen naher Angehöriger nicht von der Einlagensicherung ausgenommen ist. 
Zu § 93 Abs. 8: 
Abs. 8 erweitert die Informationspflichten der Kreditinstitute hinsichtlich der Ausnahmen von der 
Einlagensicherung. Hiedurch wird Art. 9 Abs. 1 der RL umgesetzt. 
Zu § 93a Abs.9: 
Abs. 9 ergänzt und präzisiert die Zusammenarbeit der Einlagensicherungseinrichtungen hinsichtlich der 
in § 93 Abs. 7, 8, 9 und 10 genannten Aufgabenbereiche. Hiedurch wird Art. 4 Abs. 5 der RL umgesetzt. 
Zu § 93a Abs.10: 
Abs. 10 sieht Selbsttests der Einlagensicherungssysteme und eine Frühwarnung durch die FMA vor. 
Hiedurch wird Art. 10 Abs. 1 der RL umgesetzt. 
Zu § 103h Abs. 2: 
Sieht Regelungen für Mehrfachauszahlungen auf Grund der Betragsbeschränkung vor. 
Zu § 103i: 
Hiedurch werden die Änderungen in Art. 7 Abs. 1 der RL für die juristischen Personen umgesetzt, soweit 
die betragliche Sicherung ab 1.1.2011 mit 100 000 Euro festzulegen ist. Hinsichtlich der natürlichen 
Personen ist die Umsetzung von Art. 7 Abs. 1 der RL bereits durch den gegenwärtigen § 103h erfolgt. 
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